
Baulückenkataster
- als Basis zur Veröffentlichung eines 
Baulandkatasters -
am Beispiel der Stadt Stolberg

A 62.5 GeoService | Kataster- und Vermessungsamt | David Arzdorf
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Umsetzung mit einem GIS-Arbeitsplatz 

https://www.stolberg.de/Bauen-und-Planen/Stadtentwicklung/-Grundstuecksangebote.htm/Dienstleistungen/Baulueckenkataster.html


Arbeitsschritte des Baulandkatasters



QGIS-Arbeitsplatz „Baulandkataster“

Dokumentation_Bauland-Kataster-Stolberg_V1.03.pdf


•

https://www.stolberg.de/Bauen-und-Planen/Stadtentwicklung/-Grundstuecksangebote.htm/Dienstleistungen/Baulueckenkataster.html
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Kindergarten Monschau-Mützenich



© DERIX-GRUPPE 2

Die DERIX-Gruppe

Entwurf
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Städtebauliche Einbindung

Die DERIX-Gruppe

- Grundstück an der Eupener 
Straße in unmittelbarer Nähe 
zur Kirche und der Ringstraße

- Positionierung ermöglicht 
direkte Anbindung an die 
Dorfgemeinschaft
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Verkehrstechnische Haupterschließung

Die DERIX-Gruppe

- Zufahrt an der Einmündung zur 
Ringstraße

- elf Kfz-Stellplätze
- separate Fußgänger- und 

Fahrraderschließung 
- Vorplatz von dem der 

Kindergarten erschlossen wird
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Erschließung Außengelände und Gebäude

Die DERIX-Gruppe

- Haupteingang im Obergeschoss
- unteres Geschoss mit den 

Freianlagen ebenerdig
- Nebenzugang vom Parkplatz 

auf das Kita-Freigelände
- Zufahrt für die Freianlagen an 

der Straße „im Schellenwind“
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- prägende Topographie wird 
aufgegriffen

- große zusammenhängende 
Freifläche

- abwechslungsreiche 
Spielbereiche und 
Erlebnisräume

- U3 – Spielfläche
- viel Schatten und Schutz vor 

Witterung
- Fassadenbegrünung

6

Freiflächengestaltung

Die DERIX-Gruppe
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Erschließung - Obergeschoss

- klares Erschließungsprinzip
- Luftraum als Zentrum im 

Gebäude
- windmühlenartig angeordnete 

Spielflure

7

Die DERIX-Gruppe

Innenraumkonzept

Obergeschoss
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Die DERIX-Gruppe

Innenraumkonzept

Erdgeschoss

Erschließung - Erdgeschoss

- klares Erschließungsprinzip
- Luftraum als Zentrum im 

Gebäude
- windmühlenartig angeordnete 

Spielflure
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Die DERIX-Gruppe

Innenraumkonzept

Schnitt

Erschließung

- klares Erschließungsprinzip
- Luftraum als Zentrum im 

Gebäude
- windmühlenartig angeordnete 

Spielflure

Licht
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Die DERIX-Gruppe

Obergeschoss

Nutzung - Obergeschoss

- zwei Gruppenbereiche
- Foyer und Mehrzweckraum
- Personalbereich

Innenraumkonzept
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Gruppenbereich

Die DERIX-Gruppe

Sichtverbindung
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Foyer und Mehrzweckraum

Die DERIX-Gruppe

Licht

Licht

Veranstaltungsfläche

Li
ch

t

Haupteingang
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Die DERIX-Gruppe

Nutzung - Erdgeschoss

- drei Gruppenbereiche
- Nebenräume

Innenraumkonzept

Erdgeschoss
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Die DERIX-Gruppe

Obergeschoss

Tragkonstruktion

- Holzmodulbau
- systematisch und orthogonal 

entworfener Grundriss
- Module liegen schlüssig 

übereinander
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Die DERIX-Gruppe

Außengestaltung

- vorgelagerte Balkon- und 
Außentreppenkonstruktion

- großzügige Fensterflächen und 
Holzfassade

- gute Einfügung in die 
Umgebung

- Fassadenbegrünung
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Außengestaltung

Die DERIX-Gruppe

- vorgelagerte Balkon- und 
Außentreppenkonstruktion

- großzügige Fensterflächen und 
Holzfassade

- gute Einfügung in die 
Umgebung

- Fassadenbegrünung

Ansicht Süd-West
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Die DERIX-Gruppe

Außengestaltung

Ansicht Süd-Ost

- vorgelagerte Balkon- und 
Außentreppenkonstruktion

- großzügige Fensterflächen und 
Holzfassade

- gute Einfügung in die 
Umgebung

- Fassadenbegrünung
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Kernaspekte:

- kompaktes Gebäudevolumen
- Verringerung der versiegelten 

Fläche

18

Architektonisch – Konstruktives Nachhaltigkeitskonzept

Die DERIX-Gruppe
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Kernaspekte:

- kompaktes Gebäudevolumen
- Verringerung der versiegelten 

Fläche
- geringe thermische Hülle

19

Architektonisch – Konstruktives Nachhaltigkeitskonzept

Die DERIX-Gruppe
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Kernaspekte:

- kompaktes Gebäudevolumen
- Verringerung der versiegelten 

Fläche
- geringe thermische Hülle
- Hohe Tageslichtverfügbarkeit

20

Architektonisch – Konstruktives Nachhaltigkeitskonzept

Die DERIX-Gruppe
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Kernaspekte:

- kompaktes Gebäudevolumen
- Verringerung der versiegelten 

Fläche
- geringe thermische Hülle
- Hohe Tageslichtverfügbarkeit
- wirtschaftliche 

Konstruktionsweise einer sich 
wiederholenden Grundstruktur 

21

Architektonisch – Konstruktives Nachhaltigkeitskonzept

Die DERIX-Gruppe
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Kernaspekte:

- Außenluftwärmepumpe in 
Kombination mit einer 
Fußbodenheizung 

22

Gebäudetechnisches Nachhaltigkeitskonzept

Die DERIX-Gruppe
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Kernaspekte:

- Außenluftwärmepumpe in 
Kombination mit einer 
Fußbodenheizung 

- Photovoltaikanlage 

23

Gebäudetechnisches Nachhaltigkeitskonzept

Die DERIX-Gruppe
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Kernaspekte:

- Außenluftwärmepumpe in 
Kombination mit einer 
Fußbodenheizung 

- Photovoltaikanlage 
- natürliche Belüftung in den 

Gruppenbereichen durch 
dezentrale Lüftungsgeräte mit 
Wärmerückgewinnung 
unterstützt

- Passive Nachtauskühlung

24

Gebäudetechnisches Nachhaltigkeitskonzept

Die DERIX-Gruppe
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6 Standorte in D & NL

3 Produktion & 3 Niederlassungen

Rund 300 Mitarbeitende in 
Produktion und Verwaltung

> 80 Mio. EUR Jahresumsatz > 100.000 m³ Produktionskapazität

Spezialisierung:

Konstruktiver Ingenieurholzbau

X-LAM und Modulbau

Expressware just-in-time, einschl. CNC-Bearbeitung

Führend im CNC-Abbund mit insgesamt 9 CNC-Anlagen

25

Steckbrief

NL

Die DERIX-Gruppe
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Meilensteine

Als Stellmacherei gegründetes  
Familienunternehmen

1926

Produktionsstart Brettschichtholz 
in Niederkrüchten

1962

Übernahme der 
Firma Poppensieker

1986

Installation der 
vollautomatisierten 
»Expresslinie«

2006

Installation einer 5-Achs-
CNC-Großabbundanlage 
1. Großprojekt: »EXPO-Dach« 
in Hannover

1999

Installation der weltgrößten 
CNC-Anlage für die Bearbeitung 
von Bauteilen bis 78,00 m

Produkteinführung
X-LAM

2011

Einführung
Holzmodulbau

Die DERIX-Gruppe

2016

X-LAM 2.0 
Neues Werk
Westerkappeln

2019

WesterkappelnNiederkrüchten

Produktions-
standort Modulbau
Grevenbroich

2023
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© DERIX

Modulproduktion 
Grevenbroich
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© Derix

Verladung
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© Derix

Transport
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Hotel Jakarta, Amsterdam (NL)Hotel Jakarta, Amsterdam (NL)

Modulare Holzbausysteme 30
© Derix

Montage
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Vielen Dank



   

   

                                                                             

A 63 - Amt für Bauaufsicht u. Wohnraumförderung 

wohnraumfoerderung@staedteregion-aachen.de 

Tel. 0241-5198-6321 

 

   

Seite 1 von 3, Stand: 01.03.2024 

 

 
 
Wohnraumförderung  2024 -  Erwerb von Wohnungsbindungen  

im Stadtgebiet Aachen  
nach Ziffer 9 ff. FRL öff Wohnen NRW 2024 

 
Das Land NRW hat sich zum Ziel gesetzt, Wohnraum für Haushalte zu schaffen und zu erhalten, 
die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung 
angewiesen sind. Zusätzlich zum Neubau und zur Modernisierung (siehe separate Merkblätter) 
sollen auch Bindungen an bezahlbarem Wohnraum erworben werden. 
 
Antragsberechtigte: Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen sowie Personen-
vereinigungen als Eigentümer*innen von Wohnraum oder sonstige zur Einräumung von Bele-
gungsrechten an Wohnraum Berechtigte, die über eine ausreichende Leistungsfähig- und Zuver-
lässigkeit verfügen.  
  
Förderungsgegenstand/Fördervoraussetzungen  Förderfähig ist der Erwerb von Zweckbindun-
gen an Wohnungen, für die ein Bedarf hinsichtlich Zielgruppe, Wohnungsgröße, Zimmeranzahl 
und Lage unter Vermeidung von einseitigen Bewohnerstrukturen besteht, im Einzelnen: 
 

   Förderhöhe/ 
Festbetragszuschuss 
 

freie Wohnungen ➢ frei sind oder  
➢ innerhalb von sechs 

Monaten frei wer-
den oder  

➢ zum Beginn der 
Zweckbindungsfrist 
nur von wohnbe-
rechtigten Haushal-
ten der Einkom-
mensgruppe A be-
legt sind  

➢ diese Wohnungen 
seit dürfen mindes-
tens drei Jahren 
keiner Bindung 
mehr unterliegen 

 
 
Die Wohnungen müssen 
➢ nach Lage, Größe, Aus-

stattung und Instand-
haltungszustand zur 
dauernden Wohnungs-
versorgung geeignet 
sein (vgl. Wohnraum-
stärkungsgesetz NRW) 

 
Zusätzlich sollen sie über 
einen Freisitz verfügen. 

von 2,00 EUR  
pro qm und 
Anzahl der Monate 
der Zweckbindung  
(wahlweise 60 oder 
120 Monate) 

vermietete Woh-
nungen 

➢ die ohne Zweckbin-
dung bereits ver-
mietet sind 

➢ diese Wohnungen 
seit dürfen mindes-
tens drei Jahren kei-
ner Bindung mehr 
unterliegen  

 
 

von 2,00 EUR  
pro qm und 
Anzahl der Monate 
der Zweckbindung 
(wahlweise 60 oder 
120 Monate) 

noch befristet  
gebundene Woh-
nungen 

deren noch bestehende 
Zweckbindungen durch 
vorzeitige Rückzahlung 
des Förderdarlehens an 
die NRW.BANK auslau-
fen 

. von 1,00 EUR  
pro qm und 
Anzahl der Monate 
der Zweckbindung 
(wahlweise 60 oder 
120 Monate) 

 

mailto:wohnraumfoerderung@staedteregion-aachen.de
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Eigentumsfoerderung-Neubau-oder-Kauf-von-selbst-genutztem-Wohnraum/15337/produktdetail.html?backToResults=true
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Eigentumsfoerderung-Neubau-oder-Kauf-von-selbst-genutztem-Wohnraum/15337/produktdetail.html?backToResults=true
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Eigentumsfoerderung-Neubau-oder-Kauf-von-selbst-genutztem-Wohnraum/15337/produktdetail.html?backToResults=true
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Ziel der Förderung Für die Wohnungen werden eine Belegungsbindung und eine 
Mietbindung (Zweckbindung) begründet für einen Zeitraum von wahlweise fünf oder zehn Jah-
ren. Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der Förderzusage ein: 
 
 

 Zweckbindung Belegungs- 
bindung 
 
(Benennungs- und 
Besetzungsrecht nach 
WFNG NRW) 

Mietpreisbindung nach 
FRL öff Wohnen NRW 
2024 
(Mieterhöhung im Zusam-
menhang mit Modernisie-
rungsmaßnahmen nach Zif-
fer 4. ff. ist ausgeschlossen) 

für freie Woh-
nungen  
 
(die frei sind 
oder innerhalb 
von sechs Mo-
naten frei wer-
den) 

mit dem ersten Tag des 
Monats, der auf den Ab-
schluss des ersten Mietver-
trages folgt 

  
max. 7,25 EUR pro qm 

für vermietete 
Wohnungen 
  
(die ohne 
Zweckbindung 
bereits vermietet 
sind) 

mit dem ersten Tag des 
Monats, der auf die Vorlage 
eines Wohnberechtigungs-
scheines der aktuellen Mie-
ter*in durch die Verfü-
gungsberechtigte bei der 
zuständigen Stelle folgt  
 

zugunsten 
der Stadt Aachen 

für Begünstigte der 
Einkommensgruppe 

A 

Der zwischen den Miet-
parteien geschlossene 
Mietvertrag bestehen.  
 
Die darin festgesetzte 
Miete kann - im Rahmen 
der Vorschriften des BGB 
- kann bis max. auf 7,25 
EUR erhöht werden. 
 
Für Wohnungen, die noch 
nicht einer Zweckbindung 
unterliegen wird ein Fest-
betragszuschuss dafür 
gewährt, dass die beste-
hende Miete im  Rahmen 
der Vorschriften des BGB 
max. bis auf 7,25 EUR 
angehoben werden darf 
oder die  bestehende 
Miete auf die Bewilli-
gungsmiete reduziert 
wird.  

für noch be-
fristet gebun-
dene Wohnun-
gen 
 
(deren noch 
bestehende 
Zweckbindungen 
durch vorzeitige 
Rückzahlung 
des Förderdarle-
hens an die 
NRW.BANK aus-
laufen) 

sofern die Wohnungen frei 
sind: mit dem ersten Tag 
des Monats, der auf den 
Abschluss des ersten Miet-
vertrages folgt  
 
sofern die Wohnungen be-
legt sind:  mit dem ersten 
Tag des Monats, der auf die 
Vorlage eines Wohnberech-
tigungsscheines der aktuel-
len Mieter*in durch die Ver-
fügungsberechtigte bei der 
zuständigen Stelle folgt  

 sofern die Wohnungen 
frei sind: siehe oben  
wie bei vermieteten Woh-
nungen 
 
 
sofern die Wohnungen 
belegt sind:  Anhebung 
der bestehenden Miete an 
die örtliche Vergleichs-
miete unter Berücksichti-
gung der Vorgaben des 
BGB verzichtet wird 

 
Dingliche Sicherung Das Benennungs- und Besetzungsrecht wird durch die Eintragung einer 
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch zugunsten der Stadt Aachen gesichert, 
sofern in der Förderzusage der Festbetragszuschuss für wenigstens eine Wohnung 25.000 Euro 
oder insgesamt die Summe von 100.000 Euro übersteigt. 
 

https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Eigentumsfoerderung-Neubau-oder-Kauf-von-selbst-genutztem-Wohnraum/15337/produktdetail.html?backToResults=true
https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Eigentumsfoerderung-Neubau-oder-Kauf-von-selbst-genutztem-Wohnraum/15337/produktdetail.html?backToResults=true
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Auszahlung Die Auszahlung des Zuschusses durch die NRW.BANK erfolgt woh-
nungsbezogen für den gesamten Zeitraum der Zweckbindung, sobald 
➢ der Wohnungsbindungsstelle der Stadt Aachen für die betreffende Wohnung ein Mietvertrag 

vorgelegt und die Wohnung überlassen worden ist (bei belegten Wohnungen ist statt des 
Mietvertrages der Wohnberechtigungsschein der Mietpartei vorzulegen) und 

➢ die erforderliche Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch auf 
vorgeschriebenem Vordruck der NRW.BANK bestätigt hat. 

 
 
Zur Beratung und für Rückfragen stehen Ihnen die Sachbearbeitenden gerne zur Verfügung.  
 
Bitte vereinbaren Sie dazu einen Beratungstermin. 

https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produkte/Eigentumsfoerderung-Neubau-oder-Kauf-von-selbst-genutztem-Wohnraum/15337/produktdetail.html?backToResults=true
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Wohnraumförderung 2024 –  
 
Bindungsverlängerungen für bereits geförderten Wohnraum  
im Stadtgebiet von Aachen 

nach Ziffer 8 ff. FRL öff Wohnen NRW 2024 

 
Um Zweckbindungen an geeignetem Mietwohnraum im Vorgriff auf das Auslaufen der im 

Einzelfall bestehenden Zweckbindungen zu erhalten, kann eine Bindungsverlängerung hin-

sichtlich aller mit der bisherigen Förderzusage erfassten Förderobjekte  unter nachfolgend 

aufgeführten Konditionen bewilligt werden. Dabei ist eine Bindungsverlängerung um wei-

tere 10 oder 15 Jahre, längstens jedoch bis zur vollständigen Tilgung der Förderdarlehen, 

möglich.  

 

Tilgungsnachlass 

 

 

bei 10 Jahren Bindungsverlängerung 
 
15 % Tilgungsnachlass auf die Restvaluta 
 

 bei 15 Jahren Bindungsverlängerung  
 
20 % auf die Restvaluta  
 

Zinsen 0 Prozent  
auf das noch valutierende Förderdarlehen für einen Zeitraum von 5 Jah-
ren 
           sowie  
anschließend 0,5 Prozent  
bis zum Ablauf der Bindungsverlängerung 

 

Im Änderungsbescheid, der frühestens 24 Monate vor Ablauf der Zweckbindung erteilt wer-

den darf, kann die zum Zeitpunkt der Bindungsverlängerung nach Nummer 2.3.2.1 zulässi-

ge Bewilligungsmiete von 7,25 EUR als neue Bewilligungsmiete festgesetzt werden. Für be-

stehende Mietverträge sind Mieterhöhungen nur unter Berücksichtigung der Vorgaben des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden kurz: BGB) bis zu 

dieser neuen Bewilligungsmiete zulässig. Im Übrigen gelten die Regelungen unter Nummer 

2.3.2.3 entsprechend. 

 

Voraussetzung für eine Bindungsverlängerung ist, dass 

➢ weiter ein Bedarf an den Zweckbindungen besteht und 

➢ die NRW.BANK die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Förderempfängerin oder 

des Förderempfängers nach einem Antrag auf Bindungsverlängerung erneut bestätigt. 

 

Eigentümer*innen werden spätestens 24 Monate vor Ablauf der Zweckbindung auf die Mög-

lichkeit einer Antragstellung zur Bindungsverlängerung hingewiesen (bei Bedarf und Geeig-

netheit des Wohnraums). 

 

Zur Beratung und für Rückfragen stehen Ihnen die Sachbearbeitenden gerne zur Verfü-

gung.  Bitte vereinbaren Sie dazu einen Beratungstermin. 

 

mailto:wohnraumfoerderung@staedteregion-aachen.de
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Wohnraumförderung 2024 –  
 
Bindungsverlängerungen für bereits geförderten Wohnraum  
im Altkreis Aachen 

nach Ziffer 8 ff. FRL öff Wohnen NRW 2024 
 

 

 

Um Zweckbindungen an geeignetem Mietwohnraum im Vorgriff auf das Auslaufen der im 

Einzelfall bestehenden Zweckbindungen zu erhalten, kann eine Bindungsverlängerung  

 

➢ hinsichtlich aller mit der bisherigen Förderzusage erfassten Förderobjekte  

➢ unter Beibehaltung der bei planmäßigem Auslaufen der Bindungen bestehenden Kon-

ditionen  

 

bewilligt werden.  

 

Eine Bindungsverlängerung ist um weitere 10 oder 15 Jahre, längstens jedoch bis zur voll-

ständigen Tilgung der Förderdarlehen, möglich.  

 

 

Voraussetzung für eine Bindungsverlängerung ist, dass 

 

➢ weiter ein Bedarf an den Zweckbindungen besteht und 

➢ die NRW.BANK die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Förderempfängerin oder 

des Förderempfängers nach einem Antrag auf Bindungsverlängerung erneut bestätigt. 

 

 

 

Eigentümer*innen werden spätestens 24 Monate vor Ablauf der Zweckbindung auf die Mög-

lichkeit einer Antragstellung zur Bindungsverlängerung hingwiesen (bei Bedarf und Geeig-

netheit des Wohnraums). 

 

  

 

Zur Beratung und für Rückfragen stehen Ihnen die Sachbearbeitenden gerne zur Verfü-

gung.  

 

Bitte vereinbaren Sie dazu einen Beratungstermin. 

 

mailto:wohnraumfoerderung@staedteregion-aachen.de

	Anlage  1 Präsentation_Baulückenkataster
	Anlage  2 Präsentation_Kita Mützenich
	Anlage  3 2024 Merkblatt - Bindungs-ERWERB Stadtgebiet AACHEN
	Anlage  4 2024 Merkblatt - Bindungs-VERLÄNGERUNGEN AACHEN
	Anlage  5 2024 Merkblatt - Bindungs-VERLÄNGERUNGEN ALTKREIS

